
 
 

Wichtige Hinweise zu Entschuldigungsfristen  

und unentschuldigtem Fehlen bei Leistungsmessung 

Entschuldigungsfristen 

 

ACHTUNG: Bei längerer Krankheit/Abwesenheit ist der erste Fehltag ausschlaggebend. Schriftliche 

Entschuldigungen müssen übermittelt werden, ein Foto/Scan des Dokuments mit Unterschrift reicht 

allerdings immer aus! 

 

 

 Klassenlehrer*innen sollten die Entschuldigungspraxis mit der Klasse und auf dem Elternabend 

thematisieren. Bitte erklären Sie das Wesentliche und weisen Sie nachdrücklich auf die Bedeutung 

von Fristen für das Fehlen bei Klassenarbeiten hin. Die Schulleitung wird weitere Gelegenheiten 

nutzen, um das Verfahren zusätzlich zu kommunizieren und transparent zu machen. 

 Vor der Erteilung der Note 6 wegen unentschuldigtem Fehlen ist es ratsam, mit der Klassenlehrkraft 

zu sprechen und sich das Versäumnis bestätigen zu lassen. 


